
Stadt Plau am See

Protokollauszug
aus der

18. Sitzung der Stadtvertretung Plau am See 
vom 14.12.2022

Top 6.9. S/19/0274 Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zur Schmutzwassergebührenabrechnung zwischen der 
Stadt Plau am See und dem WAZV Parchim-Lübz

Herr Hoffmeister erklärt den Beschlussvorschlag:
Die Stadt Plau am See ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft für das 
Stadtgebiet ohne die Ortsteile Karow und Leisten. Die Berechnung der Schmutzwas-
sergebühren für die dezentrale Entsorgung nimmt die Stadtverwaltung eigenständig 
vor. Die Berechnung der Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung 
wurde mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 9. und 10.03.2011 (geändert mit 
Beschluss vom 22.03.2021) auf den WAZV Parchim-Lübz übertragen.

In der entsprechenden Vereinbarung ist geregelt, dass die Kosten hierfür alle 3 
Jahre durch den WAZV überprüft und ggfls. angepasst werden. Der Kalkulationszeit-
raum endet mit dem 31.12.2022. Die Nachberechnung durch den WAZV ergab eine 
erhebliche Steigerung.
Hauptursächlich für die Steigerung ist die Folge eines Urteils des Landgerichtes 
Stralsund vom 26.05.2009 (3 O 24/08) und der Bericht des Betriebsprüfers des 
WAZV, mit dem der Verband aufgefordert wurden, das genannte Urteil anzuwen-
den.

Haupttenor des Urteils ist es, dass die Daten der Trinkwasserzähler Eigentum der 
Trinkwasserverbände sind und diese nicht kostenfrei zur Berechnung der Schmutz-
wassergebühren genutzt werden dürfen.
Der WAZV hat daraufhin im § 4 Kostenerstattung eine jährliche Kostenpauschale 
von 8,78 €/Zähler zzgl. Mehrwehrsteuer in den Vertrag aufgenommen. Diese Kosten 
wären auch bei eigenständiger Berechnung der Gebühren durch die Stadtverwal-
tung zu zahlen.

Hinzu kommt eine Erhöhung der allgemeinen Kosten um 3.000 €/Jahr zzgl. Mehr-
wehrsteuer.
Darüber hinaus soll die Vollstreckungsankündigung zukünftig auch durch den WAZV 
erfolgen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Online-Kundenportal des WAZV mit-
zunutzen.

25.000 Euro Gebührenerhöhung muss in die Satzung eingearbeitet wird. Der Preis je 
Einheit wird sich dadurch minimal erhöhen.
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http://srvap03/ai/si010_j.asp?YY=2011&MM=03&DD=10
http://srvap03/ai/si010_j.asp?YY=2021&MM=03&DD=22
http://srvap03/ai/si010_j.asp?YY=2022&MM=12&DD=31
http://srvap03/ai/si010_j.asp?YY=2009&MM=05&DD=26


Beschluss:
Die Stadtvertretung beschließt die Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zur Schmutzwassergebührenabrechnung zwischen der Stadt Plau am See und 
dem WAZV Parchim-Lübz.

Anzahl Stadtvertreter: 19
Abstimmungsergebnis:
anwesend dafür dagegen Enthaltung ausgeschl.*

14 14 0 0 0
* Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot Aufgrund des § 24 KV

Beschluss-Nr.: S/19/0274
Beschluss angenommen

2 von 2 in Zusammenstellung


	Protokollauszug

